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Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) 
 
 

Der Referentenentwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sieht für Anlagen zur Lagerung bestimmter ent-
zündbarer Gase eine Anhebung des oberen Schwellenwertes in Anhang 1 der 4. BImSchV 
von 30 t auf 50 t vor, bis zu welchem ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt 
würde. Niedersachsen begrüßt die Anhebung dieses Schwellenwertes.  

Wie in der Begründung dargelegt, können diese Anlagen auch in den Anwendungsbereich 
der Störfallverordnung (12. BImSchV) fallen. Bei entzündbaren Gasen der Kategorie 1 oder 
2 liegt ein Betriebsbereich (der unteren Klasse) nach § 1 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Nr. 
1.2.2 der Stoffliste des Anhangs I der 12. BImSchV ab einer Menge von 10 t und ein Be-
triebsbereich (der oberen Klasse) nach § 1 Abs. 1 Satz 2 ab einer Menge von 50 t vor. Liegen 
die entzündbaren Gase in verflüssigter Form vor, so betragen die entsprechenden Mengen-
schwellen 50 t und 200 t (Nummer 2.1 der Stoffliste des Anhangs 1 zur 12. BImSchV). 

Mit der geplanten Änderung der Nr. 9.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV auf 50 t wird die 
Mengenschwelle zur Durchführung eines förmlichen Verfahrens an die Mengenschwelle für 
einen Betriebsbereich der oberen Klasse gemäß 12. BImSchV angepasst.  

Niedersachsen schlägt vor, die Nr. 9.1.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV zur Anpassung 
an die Mengenschwelle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Nr. 1.2.2 der Stoffliste des 
Anhangs I der 12. BImSchV von derzeit 3 t auf 10 t zu erhöhen. 
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Damit würde für die Lagerung dieser Gase eine erstrebenswerte einheitliche Angleichung 
der Schwellenwerte des Anhangs 1 der 4. BImSchV an jene der 12. BImSchV erfolgen.  

Insbesondere die dauerhafte Anhebung der unteren Mengenschwelle führt zu einer wesent-
lichen Entlastung von Unternehmen und Behörden beispielsweise bei der Umstellung von 
Erdgas auf gelagertes Flüssiggas und bewirkt die in der aktuellen Situation dringend gebo-
tene Verfahrensbeschleunigung. 
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